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Zu Frage 1: Der Stadtteil Reichenau ist ein reines und in 
sich bereits abgeschlossenes Wohngebiet. Wie 
statistisch belegbar ist, ergeben sich dort 
keine besonderen sicherheits- und ordnungspoli­
zeilichenProbleme. 

Für die Errichtung eines neuen Wachzimmers 
besteht daher keine echte polizeitaktische Not­
wendigkei t. Der Stadtteil wird durch die Wach­
zimmer Pradl und Neu Arzl, durch den Funk­
streifendienst, die motorisierte Verkehrsgruppe, 
durch Fußstreifen der Diensthundeführer und 
letztlich auch durch gezielte Planquadratein­
sätze ausreichend polizeilich betreut. 

Zu Frage 2: Konkrete Maßnahmen zur Errichtung eines neuen 
Wachzimmers kann ich zumindest derzeit nicht 
treffen, weil es sowohl an einer geeigneten 
Unterbringungsmöglichkeit als auch am notwendigen 
Personal mangelt. 

Obwohl "der Personalstand der Sicherheitswache 
bei der Bundespolizeidirektion Innsbruck gegen­
wärtig sogar über dem systemisierten Stand liegt, 
wirken sich doch die momentan gehäuften, natür­
lichen Abgänge bestimmter geburtenstarker Jahr-
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gänge und die gleichzeitige Tatsache, daß 
80 Beamte noch in Grundausbildung stehen, 
dahingehend aus, daß ein neues Wachzimmer ohne 
Schmälerung der Effizienz der bestehenden Wach­
zimmer nicht besetzt werden könnte. 

Ende November 1983 wird jedoch ein Grundaus­
bildungslehrgang abgeschlossen. Mindestens sechs 
der dabei ausgemusterten Beamten werden dem Wach­
zimmer Pradl zugeteilt werden, wodurch dort ein 
polizeilicher Schwerpunkt geschaffen wird, der 
für die Bevölkerung des Stadtteiles Reichenau 
sichtbare Auswirkungen in Form eines verstärk­
ten Fußstreifendienstes bringen wird. 

Zu Frage 3: Antwort entfällt unter Hinweis auf die Aus­
führungen zu Frage 2). 
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